
 

 

 

N r . 141/19/GR 

 

Federführendes Amt Haupt- und Personalamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 26.09.2019 öffentlich 
 

 
Ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters - Festlegung der Zahl und Wahl 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Zu ehrenamtlichen Stellvertretern des Oberbürgermeisters werden gewählt: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

 

 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:   
Haushaltsansatz: EUR  EUR 
Haushaltsrest:  EUR  EUR 
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:  EUR  EUR 
Für Vergaben zur Verfügung:  EUR  EUR 
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):  EUR  EUR 
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:  EUR  EUR 
Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
17.09.2019 
___________________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

II III 10 20  

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  



 Sitzungsvorlage Nr.:
 141/19/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 

Bei der Wahl der drei ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters in der 

Gemeinderatssitzung vom 18. Juli 2019 hat die Verwaltung offenbar ein Missverständnis im 

Gemeinderat ausgelöst. Der Vorsitzende erklärte vor dem Wahlgang, dass für eine Ja-Stimme 

eine positive Kennzeichnung auf dem Stimmzettel notwendig sei. Der Leiter der 

Zählkommission wertete bei der anschließenden Auszählung, den Vorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprechend, auch solche Stimmen als Ja-

Stimmen, bei denen der Name des Kandidaten ohne weitere positive Kennzeichnung auf dem 

Stimmzettel handschriftlich vermerkt war. Unmittelbar nach der Wahl erklärten mehrere 

Mitglieder des Gemeinderats, dass sie davon ausgegangen seien, eine bloße handschriftliche 

Namensnennung auf dem Stimmzettel ohne weitere positive Kennzeichnung sei eine Nein-

Stimme.  

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass aufgrund dieser Vorgehensweise der Wählerwille 

in mehreren Fällen nicht richtig gewürdigt wurde, schlägt die Verwaltung aus Gründen der 

politischen Hygiene eine Wiederholung der Wahl vor.  


